
NRW: A13 nur für neu ausgebildetet
Grundschullehrer?
Beitrag von „Miss Jones“ vom 22. Januar 2018 13:16

Zitat von kodi

Die einzig vernünftige Lösung wäre:
Basislohn
+ Zuschlag für Zusatztätigkeiten (für alle außer Unterrichten, Beraten, Fördern)
+ Zuschlag für schwieriges Klientel
+ Zuschlag für widrige Bedingungen (mieses Gebäude, kein Material, unattraktiver Ort,
zu große Klassen, ...)
+ Zuschlag für besondere Leistung
(+ Fächerzuschlag)
...natürlich ohne Senilitätszulage und Zuschläge nur solange die Bedingungen erfüllt
sind. Sprich nix mit 4 Jahre ackern und 36 Jahre nix mehr tun.

Alles anzeigen 

Klingt gar nicht mal doof... vermutlich wirds schon deshalb nie umgesetzt, weil es eben sinnvoll
wäre.

Ach ja - du hast noch - 50% für Bayern vergessen, weil eh obrigkeitshörig und merkens sowieso
nicht   

Aber mal ehrlich, nach deinem Schlüssel würde ich auf einen Schlag ne ganze Menge mehr
verdienen...
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